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Der Rechnungshof (RH) bestätigt den Erhalt der mIt Schreiben vom 17. März 2000. 

ZI 13480/0060/I -Ll .3/200. iibennlttelten Regierungsvorlagen 48 und 49 dB samt Abände

rungsantrag und erlaubt sich. hlezu wie folgt Stellung zu nehmen: 

I) Zu § 3 Ahs 3 letzter Satz OlAG-Gcsctz 2000: 

Die Erläuterungen enthalten keine begrundenden Hinweise für die Ausnahmeregelung. 

wonach Ausschüsse, die die Beziehungen zwische n der Gesellschaft und den MltgUe

dem des Vorstandes regeln, nicht notwendig aus drei Mitgliedern bestehen müssen. 

Aufgrund der Prüfungserfahrungen des RH sowie Im Interesse einer transparenten Be

handlung von VorstandsangelegenheIten empfiehlt der RH, auf die für den Präsidial

ausschuss vorgesehene Sonderregelung zu verzichten. 

2) Zu § 4 Abs 1 OlAO-Gesctz 2000; 

Nach den Bestimmungen des Bundesmtnlstenengesetzes Obliegt dem Bundesminister 

für Finanzen die Verwaltung der AnteUsrechte des Bundes an der OlAG. Die Im wesent

lichen auf die Funktion In der Hauptversammlung beschränkten Elgentümerrechte sol

len mit der Einführung eines Kooptierungsmodells (Selbstergänzung des Aufsichtsrates) 

weiter eingeschränkt werden . Die damit verbundene Aufgabe des Rechts auf die 

Bestellung von AufSichtsräten stellt Jedenfalls eine wesentliche Einschränkung der dem 

BMF zukommenden Etgentümerrechte dar. die Im Hinblick auf die weiterhin bestehen

den Bundeshaftungen nochmals überdacht werden sollte. 
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Im übrigen erinnert der RH daran. dass nach Art II des OlAG -Gesetzes 

BGBI Nr 426/1996. PnvatlSlerungskonzepte der Beschlussfassung durch die Hauptver· 

sammlung unterllegen. Der RH hält die Beibehaltung dieses dem Eigentümer unmittel· 

bar zukommenden Rechts schon Im Hinblick auf die in Art III des Gesetzesentwurfes 

vorgesehenen Regelungen über die Bundeshaftungen für erforderlich. 

Abschließend regt der RH an. die in § 7 Abs 3 OIAG-Gesetz 2000 auferlegte Verpflich

tung. bei den PnvatiSlerungen wdle Interessen des Bundes . .. angemessen zu berück

Sichtigen" durch Vorgabe klarer Zielsetzungen zu präziSieren. 

Fiir die Richtigkeit 
der N1.sfer\1~ung: 

Ji,{J~:-" 4.,."_ 

6 . April 2000 

Der Präsident: 

Fiedler 
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